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Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen

I. Vertragsabschluss
(1) Für den umseitig spezifizierten Auftrag sowie auch für alle zukünftigen Verträge, Liefe-
rungen und sonstigen Leistungen gelten diese allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingun-
gen, sofern sie nicht mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung abgeändert oder
ausgeschlossen werden. Bedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn
wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.
(2) Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Vereinbarungen, insbesondere Abweichungen
von diesen Bedingungen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
II. Preise
(1) Die Preise verstehen sich ab Werk oder Lager ohne Verpackung zuzüglich Fracht – so
weit nicht die Franko-Lieferung ausdrücklich vereinbart wurde – und Mehrwertsteuer in der
jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Höhe.
(2) Bei Lieferungen ab Werk (Streckenlieferungen) können wir, wenn wir nicht ausdrücklich
einen Festpreis zugesagt haben, die Preise nach den Bedingungen der am Liefertag gülti-
gen Preisliste des jeweiligen Lieferwerkes ermitteln. Alle Nebengebühren, öffentlichen Ab-
gaben und Zölle sowie etwa neu hinzukommenden Abgaben, Zölle, Frachten oder deren Er-
höhungen,  durch welche die Lieferung verteuert wird,  sind vom Käufer zu tragen,  sofern
nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.
III. Zahlung und Verrechnung
(1) Der Käufer hat unsere Rechnungen so zu begleichen, dass uns der für den Rechnungs-
ausgleich erforderliche Betrag spätestens am vereinbarten Zahlungstermin in bar zur Verfü-
gung steht.
(2) Wir nehmen rediskontfähige und ordnungsgemäß versteuerte Wechsel zahlungshalber
an, wenn das ausdrücklich vereinbart wurde. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfol-
gen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem
wir über den Gegenwert verfügen.
(3) Bei  Zahlungsverzug  des  Käufers  sind  wir  berechtigt,  Zinsen  in  Höhe  der  jeweiligen
Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen,  mindestens aber Zinsen in Höhe von  
3 v.H. über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer.
Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
(4) Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener
und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehal-
ten  oder  uns  Umstände  bekannt  werden,  die  nach  unserem pflichtgemäßen kaufmänn-
ischen Ermessen geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern. Wir sind dann
auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlungen auszuführen
und nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder wegen Nichterfüllung
Schadenersatz zu verlangen. Wir können außerdem die Weiterveräußerung und die Verar-
beitung der gelieferten Ware untersagen und deren Rückgabe oder die Übertragung des
mittelbaren Besitzes an der gelieferten Waren untersagen und deren Rückgabe oder die
Übertragung  des  mittelbaren  Besitzes  an  der  gelieferten  Ware auf  Kosten  des  Käufers
verlangen und die Einziehungsermächtigung gem. Ziff. V 5 widerrufen. Wir sind berechtigt,
in den genannten Fällen den Betrieb des Käufers zu betreten, die gelieferte Ware wegzu-
nehmen und sie durch freihändigen Verkauf zur Anrechnung auf die offene Kaufpreisforder-
ung abzüglich entstehender Kosten bestmöglich zu verwerten.
(5) Wir sind berechtigt, mit sämtlichen Forderungen, die uns gegen den Käufer zustehen,
gegen sämtliche Forderungen, die dem Käufer gleich aus welchem Rechtsgrund gegen uns
zustehen, aufzurechnen. Das gilt auch dann, wenn von einer Seite Barzahlung und von der
anderen Zahlung in Wechseln oder andere Leistungen erfüllungshalber vereinbart worden
sind. Ggf. beziehen sich diese Vereinbarungen nur auf den Saldo.  Sind die Forderungen
verschieden fällig, so werden unsere Forderungen insoweit spätestens mit der Fälligkeit un-
serer Verbindlichkeit fällig und mit Wertstellung abgerechnet. Die Aufrechnung mit von uns
bestrittenen  Gegenanspüchen  des  Käufers  ist  nicht  statthaft.  Ein  Zurückbehaltungsrecht
steht dem Käufer insoweit zu, als es auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
IV. Lieferfristen und -termine
(1) Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor völ-
liger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages und der Beibringung etwa erforder licher
Bescheinigungen, Lieferfristen und -termine beziehen sich auf den Zeitpunkt der Absendung
ab Werk oder Lager. Sie gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn
die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. Für durch Ver-
schulden unser Vorlieferanten verzögerte oder unterbliebende Lieferungen haben wir nicht
einzustehen.  Die Lieferfristen verlängern sich – unbeschadet  unserer Rechte aus Verzug
des Käufers – um den Zeitraum, um den der Käufer mit seinen Verpflichtungen aus diesen
oder anderen Abschlüssen uns gegenüber in Verzug ist. Dies gilt entsprechend für Liefer-
termine.
(2) Falls wir in Verzug geraten, kann der Käufer nach Ablauf einer uns gesetzten, angemes-
senen Nachfrist insoweit vom Vertrage zurücktreten, als die Ware bis zum Fristablauf nicht
abgesandt oder als versandbereit gemeldet ist.
(3) Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinde-
rung und einer  angemessenen Anlaufzeit  hinauszuschieben.  Wird die  Durchführung  des
Vertrages für eine der Parteien unzumutbar, so kann sie vom Vertrage zurücktreten- Der hö-
heren Gewalt  stehen alle  Umstände gleich,  die uns die Lieferung wesentlich erschweren
oder unmöglich machen,  wie z.B.  währungs-  und handelspolitische oder sonstige hoheit-
liche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen (z.B. Feuer, Maschinen- oder
Walzenbruch,  Rohstoff- oder Energiemangel)  sowie Behinderung der Verkehrswege,  und
zwar gleichgültig, ob diese Umstände bei uns, bei dem Lieferwerk oder einem Unterlieferer
eintreten.
V. Eigentumsvorbehalt
(1) Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämt-
licher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehen-
den oder bedingten Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Ver-
trägen. Das gilt  auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet
werden.
(2) Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware  erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von
§950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne
der Ziff. 1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen
Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Rechnungswertes  der  Vorbehaltsware  zum  Rechnungswert  der  anderen  verwendeten
Waren zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der
Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder
der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unent -
geltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware
im Sinne der Ziff. 1.
(3) Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen
normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist veräußern, vorausge-
setzt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. Ziff. 4 bis 6 auf uns über -
gehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.
(4) Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden
bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in dem selben Umfange zur Sicherung wie die
Vorbehaltsware.  Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit  anderen,  nicht von
uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderungen aus der Weiterver-
äußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes der jeweils veräußerten Vorbehalts-
ware.  Bei  der  Veräußerung  von Waren,  an  denen  wir  Miteigentumsanteile  gem.  Ziff.  2

haben, gilt die Abtretung der Forderungen in Höhe dieser Miteigentumsanteile.
(5) Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem je-
derzeit zulässigen Widerruf einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den in
Ziff. III 4 genannten Fällen Gebrauch machen. Zur Abtretung der Forderungen – einschließ-
lich des Forderungsverkaufs an Factoring-Banken – ist der Käufer nur mit unserer vorher-
igen  schriftlichen  Zustimmung  berechtigt.  Auf  unser  Verlangen  ist  er  verpflichtet,  seine
Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun
– und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.
(6) Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so gilt dies nur dann als Rücktritt
vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären.  Das Recht des Käufers, die
Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn er seine Verpflichtungen aus diesem oder einem
anderen Vertrag nicht erfüllt. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen durch
Dritte muss uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen. Übersteigt der Wert der besteh-
enden Sicherheiten die Forderungen insgesamt um mehr als 10 v.H., sind wir auf Verlangen
des Käufers zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
VI. Güten, Maße und Gewichte
(1) Güten und Maße bestimmen sich nach den DIN-Normen bzw. Werkstoffblättern, soweit
nicht ausländische Normen schriftlich vereinbart sind. Sofern keine DIN-Normen oder Werk-
stoffblätter  bestehen,  gelten  die  entsprechenden  Euronormen,  mangels  solcher  der
Handelsbrauch.  Bei  der  Lieferung  von deklassiertem Material  (z.B.  IIa-Material,  Sonder-
posten u.ä.) gilt ausschließlich der Handelsbrauch.
(2) Für die Gewichte ist die von uns oder unserem Vorlieferanten vorgenommene Verwie-
gung maßgebend. Der Gewichtsnachweis erfolgt durch Vorlage des Wiegezettels. Soweit
rechtlich zulässig,  können Gewichte ohne Wägung nach DIN ermittelt  werden.  Unberührt
bleiben die im Stahlhandel der Bundesrepublik  Deutschland üblichen Zu- und Abschläge
(Handelsgewichte).  Gewichtsfeststellungen  können  nur auf  der  Grundlage  von amtlichen
Nachwiegungen unverzüglich nach Anlieferung beanstandet  werden.  Gewichtsabweichun-
gen bis 2 v.H. können nicht gerügt werden. In der Versandanzeige angegebenen Stückzah-
len, Bundzahlen o.ä. sind bei nach Gewicht berechneten Waren unverbindlich.
VII. Versand, Gefahrenübergang, Teillieferung
(1) Wir bestimmen Versandweg und -mittel sowie Spediteur und Frachtführer, soweit nicht
schriftlich etwas Abweichendes vereinbart worden ist. Mit der Übergabe des Materials an
einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder des
Lieferwerkes geht die Gefahr, auch die einer Beschlagnahme des Materials, bei allen Ge-
schäften auf den Käufer über. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbaren Umfang berechtigt.
Das Material wird unverpackt und nicht gegen Rost geschützt geliefert.
(2) Vertragsgemäß  versandfertig  gemeldete  Ware muss  unverzüglich abgerufen werden,
andernfalls sind wir berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach unserer Wahl
zu versenden oder nach eigenem Ermessen zu lagern und sofort zu berechnen.
VIII. Gewährleistung
(1) Entscheidend  für  den  vertragsgemäßen  Zustand  der  Ware  ist  ihr  Zustand  beim
Verlassen des Lieferwerkes/Versandlagers bzw. beim Verladen auf den käufereigenen Lkw.
Nach einer vereinbarten Abnahme ist die Rüge von Mängeln, die bei dieser Abnahme fest-
stellbar wäre, ausgeschlossen.
(2) Mängel  hat der Käufer innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Ware am Bestim-
mungsort  schriftlich oder  fernschriftlich mit  genauer  Beschreibung der  Mängel  zu rügen.
Mängel,  die  auch bei  sorgfältigster  Prüfung innerhalb dieser  Frist  nicht  entdeckt  werden
konnten,  sind  unverzüglich  nach  Entdeckung  unter  sofortiger  Einstellung  jeder  Be-  oder
Verarbeitung zu rügen.
(3) Nur  solche  Eigenschaften  gelten  als  zugesichert,  die  wir  ausdrücklich  schriftlich  als
solche bezeichnet haben.
Bei berechtigter und fristgerechter Mängelrüge haften wir selbst bei nachgewiesenen Män-
geln und bei Fehlern zugesicherter Eigenschaften nur, wenn die beanstandete Ware aus
unseren eigenen Lagervorräten stammt. Wir können dann nachbessern oder Ersatz liefern,
beim Fehlschlagen von Nachbesserung oder Ersatzlieferung dem Käufer den Minderwert
gutschreiben.  In  allen  anderen  Fällen  geben  wir  Mängelrügen  an  unsere  Vorlieferanten
weiter und treten uns zustehende Mängelansprüche an den Käufer ab.
(4) Nichtkaufleute können den Vertrag rückgängig machen, wenn die Nachbesserung fehl-
schlägt oder keine angemessene Preisminderung vereinbart wird. Stammt die beanstandete
Ware nicht  aus unseren  Lagervorräten,  bestehen  Mängelansprüche  des Nichtkaufmanns
gegen uns nur, wenn die außergerichtliche Inanspruchnahme des Vorlieferanten durch ihn
erfolglos blieb.
(5) Zur Vornahme aller uns und unseren Vorlieferanten notwendig erscheinenden Ausbes-
serungen sowie zur Lieferung von Ersatz hat der Käufer uns oder unseren Vorlieferanten in
angemessener Weise Gelegenheit zu geben. Geschieht dies nicht, entfällt die Mängelhaf-
tung.
Für Nachbesserungsarbeiten und Ersatzlieferungen haften wir, im gleichen Umfang wie für
die ursprüngliche Lieferung, bis zum Ablauf der für die ursprüngliche Lieferung geltenden
Gewährleistungsfrist.
(6) Gegenüber Kaufleuten verjähren Gewährleistungsansprüche 1 Monat nach schriftlicher
Zurückweisung durch uns oder unseren Vorlieferanten, spätestens 3 Monate nach Eingang
der Ware am Bestimmungsort.
(7) Alle Mängelansprüche werden hinfällig, falls der Käufer uns oder unseren Vorlieferanten
keine Gelegenheit  gibt,  an Ort  und Stelle  die  Identität  der beanstandeten  Ware und die
behaupteten Mängel zu prüfen und Proben auf Verlangen nicht unverzüglich zur Verfügung
stellt. Satz 1 gilt  auch, falls der Käufer nicht sofort nach Feststellung der Mängel die Be-
oder  Verarbeitung  der  Ware  einstellt  oder  die  Vermischung  unserer  Ware  mit  Waren
anderer Herkunft unterlässt, und zwar bis zu einer ausdrücklichen Wiederfreigabe der Ware
durch uns oder unsere Vorlieferanten.
Unser Maßnahmen zur Schadensminderung sind kein Schuldanerkenntnis. Durch Verhandl-
ungen über eine Beanstandung verzichten wir nicht auf den Einwand, dass die Rüge nicht
rechtzeitig erhoben oder sonst unbegründet sei.
(8) Bei deklassiertem Material hat der Käufer keine Mängelansprüche.
(9) Schadenersatzansprüche bestehen nur, wenn sie auf einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Vertragsverletzung durch uns oder einen unserer Erfüllungsgehilfen oder auf dem
Fehlen zugesicherter Eigenschaften beruhen, soweit ein Haftungsausschluss nicht möglich
ist.
Wir leisten nur Schadenersatz für den nachweislich entstandenen,  im Zeitpunkt des Ver -
tragsabschlusses voraussehbaren Schaden, höchstens jedoch 5 v.H. der gesamten Liefe-
rung bzw. des nicht vertragsgemäß gelieferten Teiles der Gesamtlieferung, es sei denn, wir
haften  wegen  Vorsatzes  oder  grober  Fahrlässigkeit.  Sämtliche  Schadenersatzansprüche
des Käufers verjähren spätestens 6 Monate nach Gefahrenübergang auf den Käufer.
IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht und Salvatorische Klausel
(1) Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist bei Lieferung ab Werk das Lieferwerk, bei den
übrigen Lieferungen unser Lager. Gerichtstand ist Hannover.
Wir können  den Käufer  auch an seinem Gerichtstand verklagen.  Für alle  Rechtsbezieh-
ungen  zwischen  uns und  dem Käufer  gilt  nur  das  für die  Rechtsbeziehung  inländischer
Parteien maßgebende Recht an unserem Sitz.
(2) Im  Falle  der  Unwirksamkeit  einer  dieser  Bestimmungen  sind  wir  berechtigt,  die
unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, deren wirtschaftlicher
Erfolg dem der unwirksamen Bestimmung so weit wie möglich entspricht.

gültig ab 01.01.2005


